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Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

„Auf der Rüttmatte II“

• Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage 

im Rahmen der Gesamtabwägung

• Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB
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Bestehender Bebauungsplan

„Auf der Rüttmatte“ von 2003
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1. Änderung Bebauungsplan

„Auf der Rüttmatte“ von 2013
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Bebauungsplanentwurf

Stand: Offenlage
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Bebauungsplanentwurf

Stand: Satzung
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Stellungnahmen aus der

Frühzeitigen Beteiligung (Auszug)

Stellungnahmen (Auszug)

• LRA FB 410 Baurecht und Denkmalschutz

- Es ist zu prüfen, ob die Lärmkontingentierung im Einklang mit der   

jüngsten Rechtsprechung steht. D.h., dass im Gemeindegebiet ein 

Gewerbegebiet ohne Emissionsbeschränkung vorhanden sein muss.

- Die erforderlichen externen Ausgleichsmaßnahmen sind durch einen 

städtebaulichen Vertrag zu sichern.

• LRA FB 420 Naturschutzbehörde

- Der offene Gewässerabschnitt des Mühlengrabens ist naturnah zu 

gestalten.

- die externen Ausgleichsmaßnahmen sind vor Satzungsbeschluss 

durch einen städtebaulichen Vertrag zu sichern.

- Die externe Ausgleichsmaßnahme ist in das  

Kompensationsverzeichnis aufzunehmen. Hierzu ist die Untere 

Naturschutzbehörde entsprechend zu beteiligen.

- Es sind Maßnahmen zur Zurückdrängung des Staudenknöterichs 

durchzuführen.



BPL

„Auf der Rüttmatte II“

Stellungnahmen aus der

Frühzeitigen Beteiligung (Auszug)

Stellungnahmen (Auszug)

• LRA FB 430/440 Umweltrecht/Wasser, Boden und Altlasten

- Es wird darauf hingewiesen, dass wenn ein Gebäude unter dem 

ermittelten mittleren Grundwasserhöchststand (MHW) von 312.10 m 

ü.NN zu liegen kommt, eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.

- Die detaillierte Entwässerungsplanung ist frühzeitig, vor  

Bauausführung, mit dem FB 430/440 abzustimmen.

• LRA FB 450 Gewerbeaufsicht

- Im Plangebiet soll im Sinne des Boden- und Klimaschutzes ein 

Erdmassenausgleich erfolgen.

• LRA FB 520 Brand- und Katastrophenschutz

- Es ist eine Löschwasserversorgung von 96 m³/h für die Dauer von 2 

Stunden im Plangebiet sicherzustellen.

- Es werden allgemeine Hinweise zu Hydranten, Aufstellflächen und 

Rettungswege für die Feuerwehr vorgetragen.
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Stellungnahmen aus der

Frühzeitigen Beteiligung (Auszug)

Stellungnahmen (Auszug)

• LRA FB 530 Wirtschaft und Klima

- Im Sinne des Klimaschutzes wird angeregt, eine Dachbegrünung   

verbindlich festzusetzen.

- Es wird angeregt, Material und Farbe der Gebäude so zu wählen,  

dass eine Aufheizung weitgehend vermieden wird.

- Es wird empfohlen das Niederschlagswasser auf den Grundstücken 

zurückzuhalten.

- Es wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtwohngebäuden mit mehr 

als sechs Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit Elektrokabel zu 

versehen ist.

• LRA FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde

- Im Zusammenhang mit den geplanten Baumpflanzungen entlang 

der K 4941 sind die erforderlichen Lichtraumprofile einzuhalten.
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Stellungnahmen aus der

Frühzeitigen Beteiligung (Auszug)

Stellungnahmen (Auszug)

• RP Freiburg Landesamt für Geologie

- Es wird auf die allgemeinen Boden- und Grundwasserverhältnisse 

hingewiesen.

• Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband 

- Es wird auf einen schonenden Umgang mit landwirtschaftlichen 

Nutzungen und die Vermeidung von Störungen der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten landwirtschaftlicher Betriebe hingewiesen.
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Bebauungsplanentwurf

Stand: Satzung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


